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moglichst entsprechen. Der Umstand, dass die Frauen von
Allers her den offentlichen Angelegenheiten fern gehalten
- wurden und bei der Festlegung der Gesetze keinen Einfluss
auvsiiben konnten, hat sich nun mit Naturnotwendigkeit im
Gesetze kund- geben miissen, und die Tatsache, dass die von
den Frauen unabhiingig von einander gediusserten Wiinsche
sich in allen wichtigsten Punkten decken, spricht mit tiber-
zeugender Beredisamkeit dafiir, dass sie nicht kleinlichen
Beweggriinden, sondern tielen, sitllichen Motiven entspringen;
es ist dies dureh Hervorheben der einzelnen Punkte leicht
zu beweisen. : ‘
Die heulige Rechtsstellung der Frau in unsern kanlonalen
Gesetzen ist sehr verschieden, aber jedenfalls nirgends so,
wie sie unsern heutigen Rechisanschauungen entspricht.
Mutet es uns nicht an wie ein Sliickchen Mittelalter, wenn
wir horen, dass z. B. »Frauen, ldioten und Verbrecher« im
gleichen Paragraphen als unfihig erklirt werden Testaments-
zeuge zu sein; wenn das Gesetz dem Manne aunsdriicklich
das Recht zuspricht, die Frau, die sich von ihm enifernte, mit
polizeilicher Gewalt zuriickzuholen (wie etwa ein enllaufenes
Stiick Vieh!); wenn bei der Kindererziehung stets nur von
den Rechten des Vaters (event. des Vormundes) gesprochen,
der Mutter hingegen nicht einmal das Recht zuerkannt.wird,
geven einen Menschen, der ihr Kind vergewaltigle, Strafklage
einzureichen, oder wenn einige unserer Urkantone die »ge-
setzliche« Bestimmung enthalten, dass, im Falle eine ledige
Frauensperson Mutter wiirde aund sich weigerte, den Namen
des Vaters ihres Kindes zu nennen, der Gemeindeprisident
oder der Weibel bei der Geburt zuzuziehen sei, damit er
versuche, in diesem Augenblicke der Frau das Gestdndnis
abzuzwingen ?
"~ Unser ziircherisches Recht wurde im Jahre 1887 teil-
weise revidiert. Damals schon gelangle der »Frauenverein
Ziurich« mit einigen Wiinschen an den Kantonsrat und sprach

hauptsichlich das Verlangen aus; dass die Frau berechtigt

sein solle, da wo sie dazu beffihigt erscheine, die Vormund-
schaft tiber ihre Kinder auszuiiben, dass sie Anspruch anf
ihren eigenen Verdienst erheben diirfe. Iis wurde auch er-
wihnt, dass die Fassung des Paragraphen, der sagte: »Un-
fihig, als Teslamentszeuge zugelassen zu werden, sind: Weiber,
Blinde, Taube und unter Vormundschaft stehende« denn doch
gar zu sehr der heutigen sozialen Stellung der Frau in der
Gesellschaft Hohn spreche. Der Erfolg war nicht éiberwil-
tigend: der letztere Paragraph erhielt eine andere Fassung

und lautet jetzt: »Als Testamentszeuge kann nur eine hand--

lungsfihige minnliche Person zugezogen werden, “welche des
Schreibens kundig und weder blind, noch taub, noch im
Aktivbiirgerrecht eingestellt ist«, also genau der gleiche In-
halt, nur in weniger unauostindiger Form; aber auch die
schonste juristische Stylisierung der Paragraphen wiirde den
brutalen Sinn nicht verdecken! Sonderbar ist es nur, dass
bei Strafsachen die Frau jederzeit und tberall als Zeuge zu-
gelassen wurde und wird, auch als event. Angeklagte hat sie
keinerlei schiitzendes Vorrecht zu gewirtigen, sie wird also
hier als vollstindig zurechnungsfihig betrachtet! Das Vor-
mundschaftsrecht wurde der Frau nicht gewidhrt und zwar
hauptsachlich auf das Votum eines Hrn. Kantonsrates hin, der
ausfiihrte, wie man im -alten rémischen Rechte auch einmal
den Frauen die Vormundschaft iiber die Kinder zugestanden,
dabei aber” schlechte Erfahrungen gemacht habe!!!! »Der
Volkswille ist dagegene, »das Volk« will nichts von solcher
Neuerung wissen, wurde stets wiederholt, und doch war auch
damals die gesamte Presse, die doch sonst als Ausdruck der
»Volksmeinung« angesehen wird, einstimmig der Ansicht,
dass ein Entsprechen nur ein Gebot der Billigkeit gewesen
wire. Allerdings wurde von einer griindlichen Revidierung
des Gesefzes damals abgesehen. “weil ja schon das einheit-
liche schweizerische Recht in ‘Aussicht stand. So kommt es
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G
also, dass in unserm heute noch zu Recht Dbestehenden
ziircherischen Gesetze (§ 730-—782) jede verheiratete Fraun
in dieser Hinsicht auf einer Stufe steht mit dem gerichtlich
erkliarten Verschwender, dem zu Zuchthaus verurteilten Stréf-
linge, den Personen, welche wegen Geisteskrankheit oder
Leibesgebrechen . dauernd ausser Sland sind, ihr Vermdgen
selbst zu verwalten und den Personen, die sich freiwillig
unter Vormundschaft begeben haben. Nur, dass sie nicht
unter staatlicher Vormundschaft, sondern unter »eheherr-
licher« steht! nur, dass beim Verschwender, dem Irrsinnigen
mdglichst weitgehende Garantien geboten sind (§ 737 und
738) und jeder einzelne Fall sorgfiltig gepriift werden muss
— wie auch recht und billig —, wihrend bei der Fran als
solcher das nicht notig erscheint: die ecine Taisache ‘ihres
»Weibseins« geniigt. Also das System der monarchischen
Gewalt mitlen in unserm, auf scine demokratischen Insti-
tutionen so stolzen Lande! Und der Mann muss seine Be-
fahigung zur Ausiibung dieser Vormundschaft gar nicht be-

weisen. Welche Folgen solche Verhdltnisse in der Praxis
haben., kann man sich leicht vorstellen. Ich will nur ein

Beispiel anfiithren: Der Mann, ein Trinker -und sittlich ganz
tiefstehender Mensch, der die Frau allein fiir seine und seiner
Kinder Lebensbediirfnisse sorgen liess und Jahre hindurch
von ihr erndhrt wurde, bleibt ungehindert im Besitze aller
seiner »Rechte«, ja er ist sogar noch Vormund von fremden
Kindern, er, der die ersten und eigensten Pflichten nicht zw
erfiillen imstande ist! Zuletzt misshandelt er noch Frau und
Kinder, und nur der Tod der Ersteren macht ihrem Leiden
ein Ende. Hitle nicht-die Pflicht der Vormundschaltshehérde
hier darin bestanden, Frau und Kinder dieses Mannes vor
ihrem »natiirlichen Vormunde«, wie der schine Name heisst,
zu schiitzen? Aber so selbstverstindlich es dem Gesetzgeber
scheint, dass die Frau — auch die Tiichtigste — bevormundet

werde, so schwer fillt es anderseils, den Mann — oft auch
den unfihigsten und gewissenlosesten — seiner »Gewalt« zu

‘entkleiden.

- Max Nordau ﬁber die Frauenfrage.

PARIS, 18. Februar 1904.
Hochgechrte Frau!

Ich habe mich hdufig und aus den verschiedensten An-
lissen iiber die Frauenfrage ausgelassen. Wollle ich alle
meine Aeusserungen iiber diese wichtigste aller Gesellschafts-
und Gesiltungsfragen, die in Zeitungen, Wochen- und Monat-
schriften und Sammelbinden verschiedener Linder und
Sprachen erschienen sind, vereinigen, sie giben bereils ein
Es kann nicht meine Absicht sein,
frither Gesagtes zu wiederholen. Erlauben Sie mir, hier nur
eine ‘Art Glaubenshekenntnis in Gestalt einiger Kernsitze
abzulegen. Sie werden in ibrer Kiirze nolwendig dogmatisch
klingen, aber ich darf mich darauf berufen, dass ich an
anderen Stellen meine Aufstellungen ausfiihrlich entwickelt
und begriindet habe. _

Das Weib ist als Personlichkeit dem Manne ebenbiirlig.

i Als Wahrerin, Pflegerin und Mehrerin des Galtungswohls ist
'sie ihm iiberlegen.
i schlechter sind verschieden, doch gleichwertig.
| lichen Geschlecht als dem schwiicheren zu sprechen ist eine
Das Weib hat leichtere Knochen und -

Die besondern Fihigkeiten beider Ge-
Vom weib-

biologische Ketzerei.
schwachere Muskeln, aber stirkere Nerven und ein tiich-
tigeres- Zellenprotoplasma als der Mann. Deshalb zeigt es
allen Schidlichkeiten gegeniiber grossere Widerstandskraft
und hat eine lingere durchschnittliche Lebensdauer als der
Mann. ’

Das Weib hat vollen Anspruch auf dieselben. Rechte
wie der Mann. Das Mass der Anerkennung dieses Anspruchs




ist zugleich das Mass der Gesittung eines Volkes und einer
Epoche.

Das Weib ist die ewige. grosse hmeherm der Gattung.
Wenn der Mann heute nicht mehr Menschenfresser ist, wenn
er nicht mehr, wie der australische Wilde, mit einem Keulen-
hieb auf den Schidel um das Weib freit, wenn er in Frieden,
Sitte und Zucht liebt, so dankt er dies der stillen, unab-
lissigen Einwirkung des Weibes. Der Mann ist nicht aus
sich heraus besser geworden. Sein Fortschritt ist die Frucht
seinér Bemiihung, der Anforderung zu entsprechen, die das
Weib an den Mann stellt, der ihr gefallen soll.

Man offne dem Weibe alle Laufbahnen. Ihrer Klugheit
darf man ruhig zatrauen, dass sie von selbst die vernach-
lassigen wird, zu denen sie sich infolge ihrer besonderen
Anlagen und organischen Fihigkeiten weniger eignet als der
Mann. Sie wird die passende Auswahl um so eher treffen,
als sie bei freiem Wettbewerb ohnehin vom Manne in jenen

(/4

Laufbahnen besiegt werden Wird,‘ﬂ'Jr die er von der Natur |

besser ausgeriistet ist als sie. Wenn sie umgekehrt die
Minner aus jenen Laufbahnen verdringt, fir die sie mehr
natiirliche Eignung hat, so ist dies kein Ungliick, sondern
cin grosser Vorteil fiir die Gesamtwirlschalt der Gattung.

Die Witzeleien {iber die Abgeordnete, die stillt, die
Professorin, die ihre Vorlesungen wegen einer Niederkunft
unterbrechen muss u.s. w. sind albern. Die menschlichen
Kinrichtungen passen sich den menschlichen Bediirfnissen
an. Wiirden Frauen zahlreich 6ffentliche Aemter bekleiden,
so wiirde der
Besonderheiten des weiblichen Lebens in Einklang gebracht
werden.

Die Besorgnis, dass das vollberechtigte Weib aufhoren
witrde Weib zu sein, widerspricht aller biologischen Er-
fahrung. Das unentwickelte Weib ist vom unentwickelten
Manne kaum verschieden. Je hoher sie sich differenziert,
um so weiblicher wird sie.

Dies, wie gesagl, sind die Ergebnisse meines Nach-
denkens tber die Frauenfrage. Es steht Ihnen [rei, von
diesen anspruchslosen Zeilen den Gebrauch zu machen, der
Ihnen beliebt.

Glauben Sie, hochgeehrte Frau, an die ausgezeichnete
Hochachtung

Ihres gehorsamsten
Dr. M. Nordau.

. Frauenstimmrecht.”)

Herr H. Milliod, Professor an der Universitit in Lau-
sanne, schreibt:

Sie fragen mich, ob es richtig sei, den Frauen polilische
Rechte zu gewidhren.

JIch antworte ohne Enthusiasmus: Ja.

Ja, denn es ist gerecht. Ohne Enthusiasmus, weil das
Konsequenzen nach sich zieht, von denen die einen sehr
leicht und die andern sehr schwer vorauszusehen sind.

Es ist gerecht. Die Rechte miissen dem Verdienste, den
Fahigkeiten, den erwiesenen Diensten und den Interessen
enlsprechen. Aber heute braucht nicht mehr bewiesen zu
werden, dass die Frauen denselben moralischen Wert haben
wie die Minner, und tiichtig, fleissig und hingebend sind.
s ist wiberfliissig,” von ihrer Physiologie einen Beweis fiir
ihre Fihigkeiten zu verlangen, wihrend sie sie tiglich im
Handel, Unterricht, in der Literatur, den Kiinsten und
Wissenschaften betdtigen. Es wire traurig, die Dienste zu

*) Siehe letzte Nummer. -— In dem Brief von Frl. Haltenhoff hat
sich ein sinnstérender Druckfehler eingeschlichen. Es sollte S. 53, Z. 5
v. u. heissen: Ich-bin nicht sehr eingenommen etc.

Brauch selbstverstindlich sehr rasch mit den

_ewig unter Vormundschaft wissen will,

“ihrer Inferioritdt nur noch schwach unterstiilzt.

bestreiten, die sie der Republik nur schon durch die Mutter-
schalt- erweisen, in der schon der alte Euripides einen vollen
Ersatz fiir die Militarpflicht sah. Vergebens verschliesst man
sich gegen die gewichligen Interessen, die sie,
Gatlinnen, Miiller, sei es als Steuerzahlerinnen, die ihr Brot
verdienen und ganz wie wir den Kampf ums Dasein fiihren
miissen, geltend machen konnen.

Die Frage wird denn auch nicht mehr so gestellt. Wer

einst ihre Geschichle schreiben wird von Plalo an, der ihnen
die verntinftige Seele absprach, bis zu Proudhon, der sie
wird ‘eine ergotzliche
Sammlung von metaphysischen, physiologischen und psycho-
logischen Unwahrheiten zusammenstellen.  Er wird ‘dann
bemerken, dass die Rechte der Frau in dem Masse zanehmen,
in welchem die brutale Gewalt zuriickweicht. Die Schranke
dieser Ausdehnung bildet die absolute Gleichheit in allen
Beziehungen. Wir werden die nie erreichen, weil der Mann
der Frau an physischer Kraft immer tiberlegen sein wird
und die Sorgen der Mutterschalt die Fdhigkeit der Mehrzahl
der Frauen immer einschrinken werden.
‘ Wie stellt sich die Frage heutzutage? Man streitet sich
nicht mehr dariiber, ob der Frau Rechte wegen ihrer génz-
lichen und fatalen Inferioritit vorenthalten werden sollen.
Erstens besitzt sie schon Rechte. Zweitens wird die These
Man ersetzt
sie durch- die These von der Verschiedenheit ihrer Nalur
und ihrer Funktionen. Diese Verschiebung des Streitpunktes
zeigt sich sehr deutlich in dem Buche voun Proudhon, das
in diesem langen Streite einen Wendepunkt bezeichnet. Der
Frau, sagt er, gehort die Schonheit des Korpers wie der
Seele und ‘des Geistes, dem Manune die Kraft, d. h. die
physische, inlellektuelle und moralische Tat. Er niitzt diese
neue Stellung folgendermassen aus:

»Was die #usseren Dinge anbelangt, wollte und will ich
fiir die Frau aus denselben Griinden den Krieg nicht, weil
der Krieg ehensowenig wie die Kneclitschall zur Schonheit

- passt.

»Ich will keine Politik, weil Politik Krieg ist.
»Ich will sie weder in Justiz, noch Polizei, noch in der

‘Regierung Aemter bekleiden sehen, denn auch das ist nur
Krieg.
»Ich sage, das Reich der Frau 1st in der Familie . . .«

Man sieht das Prinzip und die  Folgerung, aber
sieht auch das Gemachte daran. Ich tibersehe das Prinzip,
um eine Diskussion, die den Leser ermiiden wiirde, kurz
abzuschneiden. Nehmen wir es einmal als richtig an. Aber
ich bestreite durchaus die Schlussfolgerung. Weil die Ge-
schlechter verschiedene Fahigkeiten haben, folgt- noch nicht,
dass nur eines von ihnen die Représentanten ernennen und
Gesetze machen sollte. Im Gegenteil: je mehr man erklirt,
die Fihigkeiten der Irau seien von denen des Mannes ver-
schieden, um -so mehr gibt man zu, dass der Mann unfihig
ist, zu bestimmen, was fiir sie passt, und umso ungerechter
ist es folglich, ihr, die man wehrlos nennt, die Gelegenheit,
ihre eigenen Interessen zu verfechten und darzulegen, zu
verweigern.

Dieser Riickzugsposten taugt entschieden nicht viel. D1e
These von der ginzlichen Inferioritit war falsch, aber logisch;
die These von der Verschiedenheit der Fahigkeiten und
Funktionen ist zum Teil richtig, aber es ldsst sich nichts
daraus folgern.

Denn selbst wenn man sie zugibt und aus der physi-
schen und geistigen Verschiedenheit auf eine Verschiedenheit
der Funktionen und daraus auf eine natiirliche Ungleichheit
schliesst, so beweist das nichts. Die Rechte der Frau stiiizen
sich nicht auf ihre Uebereinstimmung mit dem Manne, son-
dern auf ihre Eigenschaft und ihre Interessen als mensch-
liches Wesén, mit Vernunft und moralischem Sinn begabt.

sei es als

man



	Max Nordau über die Frauenfrage

